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Samstag den 11 . Januar. 1902.

Oeffentliche Bekanntmachung.
Waarenhaussteuer -Beranlag »»ng für das

Steuerjahr 1802.
Auf Grund des § 9 des Gesetzes , betreffend

die Waarcnbaussteuer vom 18. Jul , 1900 (Gesetz-
lamml . S . 294 ) wird hiermit jeder bereits zur
Waarenhaussteuer veranlagte Steuer¬
pflichtige in dem Regierungsbezirk Wiesbaden
aufgesordert , die Steuererklärung über den steuer¬
pflichtige » Jahresumsatz » ach dem vorgeschriebenen
Formular in der Zeit von , 23 . Januar bis
einschliefflich 10. Februar k. I . dem Unter¬
zeichneten schriftlich oder zu Protokoll unter der
Versicherung abzugebcn , daß die Angaben nach
bestem Wissen und Gewissen gemacht sind.

Die oben bezeichneten Steuerpflichtigen sind zur
Abgabe der Steuererklärung verpflichtet , auch wenn
ihnen eine besondere Aufforderung oder ein Formular
nicht zugegangen ist . Auf Verlangen werden die
vorgeschricbenen Formulare , denen zugleich die
maßgebenden Bestimmungen beigefügt find , von
heute ab in dem Amtslokal des Unterzeichneten,
sowie des Vorsitzenden jedes Steucrausschuffcs der
Gewerbestcuerklassc IV kostenlos verabfolgt.

Die Einsendung schriftlicher Erklärungen durch
oie Post ist zulässig , geschieht aber auf Gefahr des
Absenders und deshalb zweckmäßig mittelst
Einschreibebriefes . Mündliche Erklärungen werden
von dem Unterzeichneten im Känigl . Regierungs-
gebäude , Bahnhofstraße 15, Zimmer No . 8,
zwischen 10 und 1 Uhr Vormittags zu
Protokoll cntgcgciigeuommcn.

Die Versäumung der obigen Frist hat gemäß
ß 11 des Gesetzes , betreffend die Waarenhaussteuer,
oen Verlust der gesetzlichen Rechtsmittel gegen die
Einschätzung für das Steuerjahr zur Folge.

Wissentlich unrichtige oder unvollständige
Angaben , oder wissentliche Verschweigung von
steuerpflichtigem Umsatz in der Steuererklärung
sind mit Strafe bedroht.

Wiesbaden , den 15. Dezember 1901.
Der Vorsitzende

des Steuerausschnsses der Gewerbestcuerklaffe I.
39r. Luyken, Regierungsrath.

Bekanntmachung.
Auf Grund des § 3 Abs . 2 des Reichsgesetzes,

betreffend den Schutz der Brieftauben und den
Brieftauben -Veikehr im Kriege , vom 28 . Mai 1894.
Reichsges .-Bl . S . 468 , wird zur allgemeinen Keniu-
niß gebracht , daß
1. der Brieftauben -Club „Pfeil " zu Wiesbaden,
2 . der Brieftanben -Vercin „Columbia " zu Wiesbaden
dem Verbände deutscher Brieftaubeii -Liebhaber-
Vereine angehören und die im Besitze der nach¬
stehend verzeichneten Mitglieder dieser Vereine bc-
ündllchen Brieftauben den Schutz des oben erwähnten
Gesetzes genießen:
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Wiesbaden , den 31. Dezember 1901.
Der Polizei -Präsident.

In Vertr . : gez. Faltke.

Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit vcr
öffentlicht.

Wiesbaden , den 7. Januar 1902.
Der Oberbürgermeister.

In Vertr . : Körner.

Bekanntmachung.
ES wird darauf hingewiesen , daß es im eigenen

Interesse der Arbeitgeber liegt , bei Errichtung oder
wesentlichen Veränderungen ihrer gewerblichen An¬
lagen den Königlichen Gewerbeaufsichtsbcamte»
^Gewerbe -Inspektor ) zu Ratbe zu ziehen , damit zur
Vermeidung nachträglicher Weiterungen und un-
uöthiger Kosten von vornherein diejenigen Ein¬
richtungen getroffen werden können , deren es z»r Er
füllung der durch die Bestimmungen der §§ 120 a , d
der Gewerbeordnung den Bctriebsunternehmern
auferlegte » Pflichten bedarf . *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Polizei -Verordnung.
Markt -Ordnung

für die Stadt Wiesbaden.
Auf Grund der 88 5 und 6 der Königlichen

Verordnung voin 20 . September 1867 über die
Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landcs-
khcilen und der §8 69 und 149 der Reichsgewerbe¬
ordnung vom 21 . Juni 1869 in der zur Zeit
gültigen Fassung wird im Einverständniß mit der
Gemeindebehörde verordnet , was folgt:

Slllgemeine Bestimmung:
8 1. Die Vollziehung der Marktordnung liegt

unter Mitwirkung der städt . Acciseverwaltung der
Kgl . Polizeiverwaltuug ob.

Besondere Bestimmungen.
1. Wochenmarkt.

8 2 . Der Wochenmarkt findet au jedem Werk¬
tage auf dem neuen Marktplatz am Rathbaus,
sowie bis auf Weiteres in der Querstraße statt.

Im Falle des Bedürsnisses werden auch noch
andere städt . Plätze im Einvernedmen mit der
Genieindebehörde für die Abhaltung von Wochcn-
märkten gestattet werden.

8 3 . Der Wochenmarkt beginnt während des
ganzeu Jahres um 7 Uhr Vormittags und endet
um 2 Uhr Nachmittags.

8 4 . Mit der Anfahrt der Verkaufsgegcnstäude
und dem Aufstellen der Verkausstische und Stände
kann eine Stunde vor Beginn d.es Marktes auge¬
fangen werde ». Spätestens eine Stunde nach
Schluß des Marktes muß der Markt völlig ab¬
geräumt sein.

8 5 . Gegenstände des Wockicnverkehrs _ sind.
1 . Robe Nalurcrzcugnissc mit Ausschluß des

größeren Viehs,
2 . Fabrikate , deren Erzeugung mit der Land-

uud Forstwirthschaft , dem Garten - und Obstbau
oder der Fischerei in unmittelbarer Verbindung
steht , oder zu den Nebenbeschäftigungen der La »d-
lente der Gegend gehört , oder durch Tagelöhner-
arbeit bewirkt wird , mit Ausschluß der geistigen
Getränke,

3 . frische Lebensmittel aller Art.
8 6 . Das Festhalten anderer Gegenstände auf

dem Äochcnmarkte ist untersagt.
8 7 . Tische oder sonstige Vorrichtungen zun,

Auslcgen pp . der Waarcn und Ueberdachungen der
VcrkaufSgegcnstände dürfen nur in der Art auf¬
gestellt werden , daß sie weder den Verkehr hindern,
noch sonst den Marklbesuchern zum Nachtheile
gereichen . Insbesondere ist da « Aufstellcu von
'Waareu und Gefäßen außerhalb der eigentlichen
Verkanfsstände in den für den Verkehr bestimmten
Gängen untersagt.

8 8 . Jeder Inhaber eines MarktverkaussstandcS
ist verpflichtet , seinen Verkaufsstand , sowie den vor
demselben belcgenen Gang während der Marktzeit
bis zur Mitte sauber zuhältcn , und dürfen Abfälle
irgend welcher Art wegen der dadurch hcrbei-
geführten Unfallgesahr nicht umhergeworfen,sondern
müssen vielmehr in geeigneten Gefäßen gesammelt
und letztere i» die aus dem Marktplätze aufgestellten
eisernen Abfalltonnen entleert werden , soweit die
Abfälle nicht etwa von den Marktverkäufcrn selbst
sortgeschafft werden . Für durch Nichtbeachtung dieser
Vorschrift etwa hcrbeigesührte Schäden aller Art
hastet der Säumige nach den allgemeinen Landes¬
gesetzen.

8 9 . Fische dürfen nur , nachdem sie getödtet
sind , geschuppt und ausgeweidet werden . Die
Fischverkaufsstände müssen so eingerichtet sein , daß
ein Verstreuen von Eingeweidetheilen , Schuppen
und sonstigen Abfällen , verhindert wird . Die
Fischabfällc dürfen nicht in die Ablausschachte Und
Sinkkästen geworsen , sondern müssen vielmehr in
die für diese Abfälle besonders anfgestelltc Sammel¬
tonne verbracht werden.

8 10. Das Anprcisen von Maaren durch Aus¬
rufen oder in anderer geräuschvoller Weise ist
verboten.

8 11 . Wagen jeglicher Art dürfen auf der
Plattform de« Marktes nicht ausgestellt werden.
Für Kartoffel -, Kraut - und ähnliche Fuhrwerke
werden geeignete Ausstellungsplätze angewiesen
werden.

8 12 . Der Verkauf von Gegenständen des
eigentlichen Wochenmarktverkchrs ( s. 8 5 ) im Um-
herziehen innerhalb des Stadtgebietes ist an den
Wochenmarkttagen vor 10 Uhr Vormittags unter¬
lagt . Auf Milch , Backmaare und Fleisch und das
Ucberbringen bestellter Waareu an ständige Ab¬
nehmer bezieht sich dieses Verbot nicht.

8 13 . Die Marktstandplätze werden durch die
mit der Erhebung des Marktstandgeldes beauf¬
tragten Beamten der städt . Accise -Verwaltnng an¬
gewiesen und ist deren Anordnungen bei Ver¬
meidung der Verweisung vom Marktplätze un¬
bedingt Folge zu leisten . Ein Recht auf Ein¬
räumung einer bestimmten Stelle und einer be¬
stimmten Größe des Marktstaudes hat Niemand.
Auch sind die Marktstände ausschließlich zur Aus¬
übung des eigenen Gewerbes bestimmt und dürfen
daher in keinem Falle an andere Personen ab¬
getreten oder vermiethet werden.

8 14 . Käufer wie Verkäufer haben sich so zu
verhalten , daß der Anstand nicht verletzt und die
öffentliche Ruhe und Ordnung nicht gestört wird.
Müßiges zweckloses llmherstehen , wodurch der
freie Verkehr beengt wird , ist verboten.

8 15 . Das Mitbringen und Umberlaufen von
Hunden auf den für den Victualienmarkt be¬
stimmten Plätzen , während der im 8 3 dieser Ver¬
ordnung angegebenen Marktzest ist verboten . Ver¬
antwortlich sind diejenigen Personen , in deren Be¬
gleitung die Hunde sich bcsindeu , bezw . die Eigen-
tbümer derselben.

8 16 . Verkäufer von solchen Nahrnngs - und
Genußmittelu , die zum Verzehren fertig sind,
»stisseu die Maaren den Käufern selbst zutheilen
und dürfen nicht dulden , daß letztere die ans-
gelegtcn Maaren betasten und aussncheii.

Zeitnngs - und sonstiges bedrucktes Papier
darf z»m Einschlagen und Einwickeln solcher
Maaren nicht benutzt werden.

8 17. ES dürfen nur unverdorbene , der Gc-
undbcit nicht schädliche Maaren seilgcboten werden.

Wenn verfälschte , verdorbene oder sonstige der
Gesundheit nachtheilige Lebensmittel auf dem
Markte vorgcsuudeu werden , so hat der Verkäufer
außer der Bestrafung die Wegnahme dieser Gegen-
täude zu gewärtigen.

8 18 . Das Aufstellen und Abtragen der der
lädt . Accise-Verwaltung gehörigen Marktgcräthe
geschieht nur durch die von dieser angenommenen
Arbeitskräfte . Den Marktbcziehern ist cs gestattet,
ihre eigenen Marktgcräthe selbst oder durch von
ihnen ängenommene Arbeiter und Gehülfen auf-
stellcn und abräumen zu lassen.

2 . Fruchtmarkt.
8 19 . Gegenstände des Fruchtmarktverkehrs

sind : Getreide , Hülsen - und Oclfrüchte , Heu und
Stroh . Alle übrigen landwirthschaftlichen Erzeug¬
nisse gehören zu ' den Gegenständen des Wochen-
markt -Verkehrs.

8 20 . Der Fruchtmarkt siudet zur Zeit wöchent¬
lich am Donnerstag und wenn dieser ein Feiertag
ist. an dem vorge 'aenden Wochentage , und zwar in
der oberen Bleichstraße zwischen Hclenenstraße und
Bismarckring statt . Die angefahrene Frucht hat
zwischen Helenen - und Hellmundstraßc , das au-
gcfadrene Heu und Stroh pp . von der Hellmund¬
straße aufwärts Aufstellung zu nehmen derart , daß
die einzelnen Fuhrwerke zur Strnßcnrichtung quer
an der Südseite der Bleichstraße , mit den Zug-
thieren nach der Mitte des Fahrdammes zu , stehen.

Die Nordseite der Bleichstraße sowie der untere
Theil , von der Hclenenstraße a » abwärts nach der
Schwalbacherstraße zu , darf nicht besetzt, muß viel¬
mehr für den Durchgangsverkehr und den Verkehr
nach und von der städt . öffentlichen Lastwaage frei¬
gehalten werden.

8 21 . Ein die Daner des Verwiegungs-
geschastes überschreitendes Halten von Fuhrwerken
pp . auf oder in der Nähe der öffentlichen Last¬
waage ist verboten . Die Fuhrwerke müssen sofort,
nachdem der Waagebeamte die Verwiegung für beendet
erklärt hat , von der Waage abgefahren und dürfen
auch in der unteren Bleichstraße keine Aufstellung
mehr nehmen.

8 22 . Die Verkaufszeit beginnt in der Zeit
vom 1. April bis Ende September um 9 Uhr
Vormittags , in den übrigen Monaten um 10 Uhr
Vormittags und wird durch das Hiffeu der Markt-
fahne bekannt gegeben . Das Niederholen der
Marktfahne bezeichnet den Schluß des Marktes.
Vor der Eröffnung des Marktes dürfen auf dem
Fruchtmarkte Verkäufe nicht abgeschlossen werden.

Der Handel mit Waareu des Fruchtmarktes
vor oder während der Dauer de« letzteren ist ver¬
boten , cs müssen vielmehr allen augesahreneu
Frucht - pv . Mengen zum Markte verbracht und
dort aufgestellt werden.

Den Anordnungen der Marktbeamten , nament¬
lich bezüglich des An - und Abfahreus der Fuhr¬
werke . sowie de« Abladcns und Aufstellens der
Frucht ist pünktlich Folge zu leisten.

8 23 . Verdorbene Frucht darf nicht zum Ver¬
kaufe ausgestellt werden.

Jeder einzelne Sack Getreide muß durchgehends
Frucht der gleichen Beschaffenheit und Güte ent¬
halten.

3. Krammarkt.
8 24 . Der sogenannte Andreasmarkt flndet

am ersten Donnerstag und Freitag nach
Andreastag (30 . November ) , und zwar
auf den von der König !. Polizei - Direction im
Einverständniß mit der Gemeindebehörde bestimmten
Straßen und Plätzen statt.

8 25 . Die Plätze zu dem Krammarkte werden
durch die städtische Accise -Verwaltung angewiesen.

Den Anordnungen der damit beauftragten
Beamten ist pünktlich und unweigerlich Folge
zu leisten.

8 26 . Für die Bewachung der Buden und
Waaren haben die Eigcnthümer oder Aussteller
selbst zu sorgen.

8 27 . Beschädigungen des Straßenpflasters pp.
durch Ansbrechen zwecks Aufstellung von Buden rc.
sind verboten.

4. Schlutzbcstimnrungcn.
8 28 . Auf anderen als den inhaltlich gcnaunien

Straßen und Plätzen und zu anderen , als de»
vorbezeichneteu Marktzciten dürfen Waareu aller
Art nur mit besonderer Genehmigung der Polizei-
und der ' Gemeindebehörde , nach vorheriger Ver¬
einbarung des zu zahlenden Standgeldes pp . mit
letzterer zum Verkaufe ausgestellt und feilgeboten
werden.

8 29 . Sofern nicht nach allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind , werden
Uebertreluugen dieser Marktordnung mit Geld¬
strafe bis zu 30 Mk . und im Falle des Unver¬
mögens mit Hast bis zu drei Tagen bestraft.

8 30 . Vorstehende Polizeiverorduung ( Markt¬
ordnung ) tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung
in Kraft.

Mil diesem Zeitpunkte werden aufgehoben :̂
„Die Marktordnung vom 10 . März 1876,

ferner die Polizei -Veroidnnng vom 30 . April 1895,
betreffend das Fernhalten der Hunde von den
Marktplätzen , sowie alle sonstigen , dieser Ver¬
ordnung entgegenstehenden älteren Bestimmungen " .

Wiesbaden , den 1. Dezember 1901.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Es wird hiermit daraus hingewicsen , daß die

Geschäftsinhaber mit Rücksicht auf die Be-
stimmnngcn in 8 139d der Gewerbe - Ordnung
verpflichtet sind, ihre Verkaufs-, La«» - und
Comptoirräume während der kalten Witterung
ausreichend Heizen zu lasse».
Der Polizei - Präsident . K . Prinz b . Ratibor.

Bekanntmachung.
Das Militär -Ersatzgeschäft für 1902 betr.

Unter Bezugnahme auf § 25 der deutschen
Wehrordnung vom 22 . November 1888 werden
alle dermalen sich hier aufhaltendcn männlichen
Personen , welche .

1 ) in der Zeit vom 1. Januar bis 81 . De¬
zember 1882 einschließlich geboren und An¬
gehörige des Deutschen Reiches sind,

2) dieses Alter bereits überschritten , aber sich

3) sich zwar gestellt , über ihre Militärverhält-
uisse aber noch keine cndgiltige Entscheidung
erhalten haben , , . ,

hierdurch aufgefordert , sich in der Zeit vom
2 . Januar bis 1. Februar d. J . zum Zwecke
ihrer Ausnahme in die Rekrutirungs -Stammrolle
im Rathhause . Zimmer No . 5 » nur Vorm,
von '/-9 bis Uhr, anznmelden , und zwar:
1. Die 1880 und früher geborenen Militär»

pflichtigen.
Donnerstag , den 2 . Januar cr ., mit den Buch¬

staben A bis einschließlich E ; , Freitag , den
3 . Januar er ., mit den Buchstaben F bis ein¬
schließlich K ; Sonnabend , de» 4 . Januar cr ., mit
den Buchstaben L bis einschließlich O ; Montag,
den 6 . Januar cr ., mit den Buchstaben P bis ein¬
schließlich S ; Dienstag , den 7 . Januar cr ., Mt
den Buchstaben T bis einschließlich Z.
2 . Die 1881 geborenen Militärpflichtigen.

Mittwoch , den 8 . Januar cr . , mit den Buch¬
staben A bis einschließlich D ; Donnerstag , den
9 . Januar cr . , mit den Buchstaben E bis ein»
schließlich H ; Freitag , den 10 . Januar cr ., mit
den Buchstaben I bis einschließlich M ; Sonnabend,
den 11 . Januar cr . , mit den Buchstaben N bis
einschließlich R ; Moutag , den 13 . Januar cr ., mit
den Buchstaben S bis einschließlich U ; Dienstag,
den 14 . Januar cr . . mit den Buchstaben V bi»
einschließlich Z.
3. Die 1882 geborenen Militärpflichtige »»,

Mittwoch , den 15 . Januar cr . , mit dem Buch¬
staben B ; Donnerstag , den 16 . Januar cr . , mit
den Buchstaben A , C, ' D ; Freitag , den 17 . Januar
cr ., mit den Buchstaben E , F ; Sonnabend , den
18 . Januar cr ., mit den Buchstaben G , I:
Montag , den 20 . Januar cr ., mit dem Buchstaben
H ; Dienstag , den 21 . Januar cr ., mit dem Buch¬
staben K ; Mittwoch , den 22 . Januar cr ., mit dem
Buchstaben L ; Donnerstag , den 23 . Jaunar cr .,,
mit dem Buchstaben M ; Freitag , den 24 . Januar,
cr ., mit den Buchstaben N , O : Sonnabend , den:
25 . Januar cr ., mit den Buchstaben P , Q:
Montag , den 27 . Januar cr ., mit dem Buchstaben -'
R ; Dienstag , den 28 . Januar cr ., mit dem Buch »!
staben S ; Mittwoch , den 29 . Januar cr ., mit den
Buchstaben T . U, V ; Donnerstag , de» 30 . Januar
cr ., mit den Buchstaben W , 26, §) ; Freitag , den
31 . Januar cr ., mit dem Buchstaben Z.

Die nicht hier geborenen Militärpflichtigen
haben bei ihrer Anmeldung ihre Geburtsscheine
und die zutückgestellten Militärpflichtigen ihre
Loosungsscheine vorzulegeu . Die erforderlichen
Geburtsscheine werden von den Führern der Civil»
staudsregister der betreffenden Gemeinde kostenfrei
ausgestellt . Die hier geborenen Militärpflichtigen
bedürfen eines Geburtsscheines für ihre An¬
meldung nicht.

Für diejenigen Militärpflichtigen , welche hier
geboren oder domicilberechtigt , aber ohne ander¬
weiten dauernden Aufenthaltsort zeitig abwesend
sind (auf der Reise begriffene Handlungsgebülfen,
auf See befindlichen Seeleuterc .) haben die Eltern,
Vormünder , Lehr - , Brod - oder Fabrikherren der¬
selben die Verpflichtung , sie zur Stammrolle an-
zumeldcn.

Militärpflichtige Dienstboten , Haus - und
Wirthschaftsbeamte , Handlungsdiener . Handwerks¬
gesellen , Lehrlinge , Fabrikarbeiter : c„ welche hier
in Diensten stehen , Studirende , Schüler und
Zöglinge der hiesigen Lehranstalten sind hie«
gestellungspflichtig und haben sich hie »: zur Stamm¬
rolle anzumelden.

Militärvflichtiqe , welche im Besitz des Be-
rcchiiguugsschcines zum einjährig -freiwilligen Dienst
oder des Befähigungsuachweises zum Seesteuerc
manu sind , haben beim Eintritt in das militär¬
pflichtige Alter ihre Zurückstellung von der Aus¬
hebung bei dem Civilvorsitzenden der Ersatz-
Commission , Herrn Polizei - Präsidenten Prinzen
von Ratibor hier , zu beantragen und sind alsdann
von der Anmeldung zur Rekrutirungs -Stammrolli
entbunden.

Die Unterlassung der Anmeldung zur Stamm,
rolle in der oben angegebenen Zeit wird mit Geld¬
strafe bis zu 30 Mark oder mit Haft bis zu
3 Tagen genbndet.

Militärpflichtige , welche »nit Rücksicht
auf ihre Familien - Berhält »»ifle »». f. w.
Befrei ,»ng oder Zurückstellung vom
Militärdicrrst beanspruchen, haben die
desfallsiacn Anträge vis zu,n 1. Februar er.
bei dem Magistrat dahier schriftlich einznreichen
und zu begründen.

Slicht rechtzeitig eiligereichte Gesuche werden
nicht berücksichtigt . *

Wiesbade »», den 28. Dezember 1901.
Der Magistrat . In Vertr . : Hetz.
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Bekanntmachung.
Der Flnäiflinienplan für da? uon der

Nicbrichcr (Vcuiarkung , de, Bicvrichcr-
stratzc, dem Kaiser -Ftiedrich -Rina n»d der
(Sdiicrftcinci’fti'aftc nmgrenzie Terrain Kat die
Zustimmung der OrlSpolizeibehörde erhalten und
wird nunmehr im Nachhall?, 1. Obergeschoß,
Zimmer No. 3Ss, innerhalb der Dienst stunden zu
Jcdennan»? Einsicht offen gelegt.

Dies wird gemäß 8 7 de? Gesetze? vom
2.  Juli 1875 betr. die Anlegung und Veränderung
von Straßen re. mit dem Bemerken hierdurch be¬
kannt gemacht, daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präclnsivischen, mit dem
28. Dezember beginnenden Frist von 4 Wochen
beim Magistrat schriftlich anznbringen sind. *

Wiesbaden , den 23. Dezember 1901.
Der Magistrat. In Verlr. : Frohe, »ins.

Bekanntmachnng.
Der Fluchtlinicuplan für die Districtc„König-

stuhl", Leberberg", „Sonnenberg", „Nosenfeld"
und „Schöne Aussicht" ist durch Magistrats-
Beschluß vom 31. Dezember 1901 endgiltig fest¬
gesetzt worden und wird vom 12. Januar er. ab
weitere 8 Tag- im Nachhalls, 1. Obergeschoß,
Zimmer No. 88->., während der Dicnststundcn zu
Jedermann? Einsicht offen gelegt. *

Wiesbaden , den 4. Januar 1902.
Der Magistrat I » Vertr.: Frobcuius.

Bekarrntmachung.
. Der Fluchtlinienplan für den District

.Schwarzenberg" 8. und 4. Gewann — Baustelle
für die Wohnhäuser städtischer Arbeiter — hat die
Zustimmung der OrtspolizeibeHördc erhalten und
wird nunmehr im Rathhau?, 1. Obergeschoß,
Zimmer No. 38», innerhalb der Dicnststunden zu
Jedermanns Einsicht offen gelegt.

^Dies wird gemäß § 7 des Gesetzes vom
2. Juli 1875, betr. die Anlegung und Veränderung
von Straßen rc., mit dem Bemerken hierdurch be¬
kannt gemacht, daß Einwendiingen gegen diesen
Plan innerhalb einer präclnsivischen, mit dem
12. d. M . beginnenden Frist von 4 Wochen heim
Magistrat schriftlich anznbringen sind. *

Wiesbaden , den 4. Januar 1902.
Der Magistrat. In Vertr. : Frobenins.

Bekanntmachung.
Anmeldungen zur Reinigung der Sanv-

und Fettsänge in den Privai-Griindstiicken sind
schri' tlich oder mündlich an die Abtheilung fiii
Canalisationswesen unseres Stadlbanamtes , Rath-
Haus. Zimmer No. 57, zu richten.

Diê Neiniaung der auf Straßengebiet befind¬
liche» Sandfänge von Regen- und Kücheu-Fall-
röhrcu geschieht gemäß§ 5 de? Canal-Ortsstatut?
vom 11. April 1891 obligatorisch auf Kosten
der .tzauseigenthümer.

Für das Rechnungsjahr 1001 bleibt der
seitherige , nachfolgend abgedrnckte Kostentaris
bestehen. Hierzu wird bemerkt, daß bei monatlich
zweimaliger Reinigung der Sinkstoffbehälter
eines Hausgruiidslücks die einfachen Tarifsätze,
be: monatlich viermaliger Reinigung die zwei¬
fache« und bei monatlich achtmaliger Reinigung
die vierfachen Tarifsätze zur Berechnuna kommen.

Diese», Kostentaris sind die neu festgesetzten
Einheitspreise für die von der Stadtgemeinde
übernommeneReinigung und Oelbehandluiig
der in Privatgrimdstückcu bestehenden sogenannten
Oel-Pissoirs beigefügt.

Der Magistrat. In Vertr. : Frobenius.

a. Kosten-Tarif der Sinkkasten-Reinigung.
Ans die Dauer eine? Jahre ? berechnet.

1. Gemauerte Sinkkasten ohne
Eimer . . .

2. Sinkkasten mit freistehendem
Eimer. » 1.40

3. Sinkkasten mit hängendem Eimer 1.50
4. Kellcrsinkkaste»

a ) gemöllerte, ohne Eimer . . 3.20
b) von Tboii oder Eisen, mit

Eimer. 2.30
5. Regeiirohrscmdsängc

ii) z» ebener Erde . . . - .90
b) unter Termin. 1.—

6 . Gemauerte Fettsünqe . . 2.70
7. Gewöhnliche Felijänge(Eisen u.

Tbon. 1.80
8. Wasserverschliisse(Putzsyphons) 1.40
9. Pisioiisinkrasten, sowie sonstige

stilitendc Abgänge enthaltende
Wasierversä)!üsse . . . . . . „ 2.30
dkl. Außergewöhnliche Fälle und Verhältnisse

unterliegen besonderer Bestimmung der Einhciis-
prcise durch da? Sladtbanamt, nach den gleichen
bei Aufstellung diese? Tarif ? maßgebend ge-
tvefkiicn Grundsätzen.
. , (so ist z. B. der Mindestbetrag, zu welchem

die Stadt eine Reinigung übernimmt, 3 Mk., d. b.
für Hosraithen mit mir einzelnen Objecten, deren
Reinigung nach tarifmäßiger Berechnung zusammen
weniger al? 3 Mk. ansmachen, ist der Minüest-
bctrag von 3 Mk. zu entrichten.)

Nach Pos. 4 werden alle in Souterraiu-
Nätinilichkeiten, fotnie. unter Hos-Oberfläche, bezw.
aus Treppen — Podesten befindlichen Sinkkasten
oder Fettfänge berechnet.

Unter den vorstehenden Beträgen ist nur die
regelmäßige Reinigung der betr. Sand - und Feil-
sänge von Schmutz, Sand und Fett verstanden.

« . Kosten-Tarif für die regclmätzigc
Reinigung und LelbeHandtnng von in

Privatgrnndstüekcn bestehenden sogen.
Let-Pissoirs.

t . Bei wöchentlich ein¬
maliger Reinigung pro
Stand und Jahr . . . 3 Mk. 50 Pf.

2. Desgleichen bei wöchentlich
zweiuialigcr Reinigung 7 „ — „

3. Desgleichen bei wöchentlich
zweimaliger Reinigung in
den Sommermonate»
April bis September
einschl. und einmaliger
üi'eiiiiqniigm den übrigen
Monaten de? Jalircs . . 5 „ 25 „ *

Verdinqnnst.
Die Lieferung und Aufstellung von

eiserne » Gestellen re. für da? Leihhaus an
der Reu- und Schnlgaffen-Ecke hicrsclvst soll im
Wege der öffenllichc» Ansschreibimg verdungen
werden.

Verdingungs-Unterlagen können, soweit der
Vorrath reicht, Voniiittags von 9 bis 12 Uhr im
Rathhanse, Zimmer No. 41, bezogen werden.

Es werden nur diejenigen Angebote im Termin
bekannt gegeben hezw. bet ber ZuschlagsertHeiluiig
berücksichtigt, zu denen die diesseits abgegebenen
Unterlagen benutzt werden.

, Verschlossene und mit der Aufschrift „H .A . 56"
versehene Angebote sind spätestens hi«

Montag , den 26 . Januar 1662,
Vormittags 16 Uhr,

hier einziireichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen-

ivart der etwa erscheinenden Anbieter. *
Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , den7. Januar 1902.

Sladtbanamt , Abtbeilnng für Hochbau.
Genzmer , König!. Baurath.

Berdinqnng.
Die Herstellung der Rheinkiesbeton - und

Slsphaltfusrböden im Keller und in sämmtlichen
Aborten des Neubaues der Gutenbergschule
luersclbst soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung
verdungen werden.

Verdingungs-Unterlage» können, soweit der
Vorrath reicht, Vormittags von 9—12 Uhr gegen
Zahlung von 50 Pf . auf Zimmer No. 41 de?
neuen Rathhauses bezogen werden.

-Auswärtige Submittenten wollen den obigen
Betrag bcstellgeldfrei an unseren technischen
Secretär Andres -,, RatHhans hier, einienden.

Es werden nur diejenigen Angebote im
Termin bekannt gegeben bezw. bei der Znschlag?-
ertheilung berücksichtigt, zn denen die diesseits ab¬
gegebenen Unterlagen benutzt werde».

Verichlosseueund mit der Aufschrift, »H.A . .57"
versehene Angebote sind bi? spätestens

Montag , den 20 Januar 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hierher einziireichen.
Die Eröffiiuva der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Zuschlagsfrist: 4 Woche».
Wiesbaden , den 7. Januar 1902.

Stadlhauamt , Ahtheilung für Hochbau.
Genzmer , Königs. Banrath.

Zum Schntzeder Feuer -Telegraphen.
Die 317 und 318 des Deutschen Reichs-

strafgesetzhuches bedrohen denjenigen, welcher gegen
eine, zu öffentlichen Zwecken dienende Telegraphen-
Anstalt vorsätzlich oder fahrlässiger Weise Hand-
lniigen begeht, welche die Benutzung dieser Anstalt
verhindern oder stören, mit Gesängnißstrafe bis z»
3 Jahren , bezw. mit Geldstrafe bis z» 900 Mk.
Jiidem wir hiermit daraus ausmerksam mache»,
daß auch der hiesige Feuer-Telegraph al« eitie_ zu
öffentlichen Zwecke» dienende Teiegraphen-Anstall
anznsehen ist, weisen wir gleichzeitig darauf bin,
daß eine Verhinderung oder Störung in der Be-
nntzung dieser Anstalt unter Anderem dadurch ver¬
ursacht werden kan», daß die Isolatoren oder die
Leitungsdrähte' beschädigt, oder daß durch Ver¬
schlingung der Drähte sogenannte Erdvcrhindnngeii
herbeigesührt werde».

Solche Erdverbindmigenkönnen dadurch ent¬
stehen, daß die Leitnugsdräbte mit Tüchern, Vor¬
hänge», Fahnen , Bangerüstlheile» und bergt, i»
Berührung gebracht oder durch Ziehen von Leitungen
anderer elektrischer Anlagen des Fener-Telegravhen-,
der Fener-TelepHone- und Alarinleiruiigeii verwickelt
werden.

Es liegt daher olle Ursache vor, bei
Einrichtungen von Baugerüsten, sowie bei der
Deeoration von Häusern und Straßen und Hcr-
stelliiiig elektrischer Anlagen jede Beschädigung.ber
Telegrapheiileitung und jede Berührung der Drähte
sorgfältig zn vermeiden.

' In alle» Fällen aber werden im Interesse der
Fcuersicherheit unserer Stadt die Geschäftsleittc und
Hausbesitzer, welche eine derartige Beschädigung
veranlaßt oder wahrgeiiommen haben, ersucht, dies
sofort auf der Feuerwache. Neugasse 6, anzeigen
zn wolle», damit die umgehende Beieitignng des
Betriebst,iiidcrnisses durch den städtifchen Brand-
Director veranlaßt werden kann. *

Der Brand -Director.

Biehhof -Bericht
für die Woche vom 3. bis 8. Januar 1902.

Vieh-
gattimg

ii!C2£
d

Preise von —bis

a:

Stück per
Ochsen .

Kühe . .
1 61

j 135

I.
II .
I .

II.

50 kg
Schlacht¬
gewicht

72
65
65
56

—j74|-—67-
—;66'—
—591—

Schweine
Kälber .
Hammel.
Ferkel . .

844
377
205

1 kg
Schlacht¬
gewicht
Stück

1
1
1_

20; 132
10 150
20j 128

Wiesbaden , den 8. Januar 1902.
Städtische Schlachthaus -Verwaltung.

Brennholz -Versteigerungen
der Obersörsterei Ghausseehaus.

1.  Donnerstag , den 16. Januar , Morgens
10 Uhr. im Restaurant „Hohenwald " zu
Georgenborn: Eichen : 4 rni Kiiüpvel, 6 Hdt.
Wellen, Buchen : 572 rm Scheite, 184 vm
Knüppel, 103 Hdt. Wellen ans Rothekrenzkopf,
Kimpelbaaa und Schlangeiibadenwand.

2. Samstag , den 1«. Januar , Morgens
10 Uhr, im Restaurant „Tannusblick " :
Buchen : 221 rm Scheite, 55 rm Kiiiivpel,
103 Hot. Wellen aus Winterhuchu. Haidekopi mit
guter Ahfiihr nach der Aar- ». alten Schwalhacher-
straße. Das 1 m lange Holz kommt nicht zur
Versteigerung. An de» Versteigeriiiigstagenist
der betreffende Förster ». Holzhauermeister von
Morgens 8 Uhr in den Schlägen, um Auskunft
zn ertheilcn. F279

Nntzholz-
Bersteigerung.

Mittwoch , de« 22 . Januar d. I .,
Porniittaqs 10* 12 /s Nhr beginnend, wird
im hiesigen Stadlwald, in den Districten
Stöstelche «, Heidekopf u. Köpfchen,
folgendes Nutzholz versteigert:

4Z4 Kiefernstämme mit 3111,12 Fmtr.,
32 Raummeter Kiefern-Schichtnutzholz,

3,5 Mtr. lang,
12 Eichenstämmemit 14,43 Fmtr.

Anfang im District Heidekopf.
DaS Holz ist sehr guter Qualität; es

befindet sich darunter eine große Anzahl
Schneidstämme und lagert dasselbe circa
!/s Stunde von der Stadt entfernt, in der
Nähe des Weges nach Heftrich, auf guter
Abfahrt.

Auf Verlangen wird Credit bis l . De¬
zemberd. I . bewilligt. F 208

Idstein , den7. Januar 1902.
Magistrat.

_ Leichtfuß, Bürgermeister.
Kirchliche Anzeige«.

Evangelische Kirche.
Marktkirche.

Sonntag , 12. Januar . (1. Sonntag nach Epiph.)
Jugcndgattesdienst 8'/- Uhr: Vir . Risch.
Hanvtqottesdienst 10 Uhr: Psr . Schußler.

Illach der Predigt : Beichte und heil. Abendmahl.
Abendgottesdienst5 Uhr: Psr . Bickel.
Amtswoche: Psr . Schußler.
Montag, Rackm. 4 Uhr: Armen-Commission,

Lniienstroße 32.
Mittfvoch. 6—7 Uhr: Orgelconeert in der

Marktkirche. Eintritt frei.
Bergkirche.

Jiigendaottesdienst 8Vs Uhr: Hülsspr.Marti ».
Hauptgottesdienst 10 Uhr: Psr . Veesenmeper.
Abendgottesdienst5 Uhr: Psr . Diebl.
Amtswoche: Taufen und Traiinngen: Psr.

Beeseiimeifer. Beerdigungen: Psr . Diehl.
Ringkirche.

Hauptgottesdienst10 Uhr: Psr . Friedrich.
Abendgottesdienst5 Uhr: Psr . Lieber.
Amtswoche. Taufen und Trauungen: Hnlfs-

prediger Schlosser. Beerdigungen: Psr . Lieber.

Evangelisches Bercinshaus , Platterstraße 2.
Vorm. 111/4 Uhr: Sonntagsschnle.
Rm. ' .45 Ubr: Versammlungf. junge Mädchen

(Sonnlags -Verein).
Versamnilnugfür Jedermann Abends 8V2 Uhr

im großen Saal (Bibelstu»de).
Jede» Donnerstag, Abends 80- Ubr: Gemcin-

schaflsstunde.
Ev. Männer - und JünglingSverein.

Sonntag . Nachm. 3 Uhr: Gesellige Bersamml.
5 Ubr: Andacht. Abends 8'/ - Uhr: ' Miltyeiluiig
ans der Mission.

Montag, Abends 9 Ubr: Gesangstntide.
Mittwoch, Abends 9 Uhr: Bibelbesprechstunde.
Samstag, Abends 9 Ubr: Gebetstmide.
Männer n. Jünglinge sind herzlich eingeladen.

Jugendverein.
Sonntag , Nachm. 3 Ubr: Monats -Versamml.
Dienstag, Abends 8' /s Uhr: Bibelstrinde.
Donnerstag. Abends 814 Ubr: Schnitzstnnde.
Junge Leute unter 17 Jahren sind herzlich

eingeladen.
Christlicher Verein junger Männer . Lokalitäten:

Rheinstraße 54, Part.
Aeltere Abtdeilniig.

Sonntag , Nachmitt. 4 Uhr: Vorstandssitzmig.
5 Ubr: Monats -Versammlung.

Montag, Abends 8'4 Ubr: Singen.
Dienstag, Abends 80« llbr : Bibelstunde.
Mittwoch, Abends 8*4 Uhr: Turnen.
Donnerstag. Abends 80- Uhr: Paiaunenchoi.
Samstag, Abends 9 Uhr: Geoetsstniide.

Jugend -Abtheiliing.
Sonntag , Rm. 3 Uhr : Spielen rc. 40- Uhr:

Bihelstnnde.
Mittwoch, Abends 80- Ubr : Turnen.
Zu allen Versammlungenhat jeder Mann und

Jüngling Zutritt.
Evangelisches Gemeindehaus, Steiiigasse 9.

Das Lesezimmer ist Sonn - und Feiertags hon
2—5 Uhr snr Erwachsene geöffnet.

Lesezimmer: Versammlung junger Mädchen.
Jungfrauen -Vereiil der Bergkirchen-Gemeinde:

Rachm. 404—7 llhr.
Dienstag, 80- Uhr: Bibelstunde. Psr . Grein
Mittwoch „ . Samstag, Abds. 8'/- Uhr: Probe

des Evangel. Kircheii-Gesangvereins.
Versammlungen

im Gemeindesaal des Ptarrhaufes , An der Ring¬
kirche 3.

Sonntag . Rachm. 40-- 7 Uhr: Versammlung
junger Mädchen Ŝonntagsverein).

Montag, Abends 8 Uhr : Versammlung con-
firmirter Mädchen hmi Psr . Risch.

Dienstag, Abends 804 Uhr: Bibelstunde, Psr.
Risch. Jedermann ist herzlich eingeladen.

Mittwoch,Rachm. von3—6  Uhr: Arbeitsstunde
des Franen-Rähvereins.

Mittwoch, Abend 814 Uhr: Probe des Ring¬
kirchenchors.

Donnerstag, Rach»,. 3—6 Uhr: Arbeitsstunde
des Gnstav-Adols-Franenvereins. Abds. 8' - Uhr:
Versammlung der confirmirten Mädchen von
Psr . Lieber, sErste Abtheilung.)

Freitag, Nachmitt. 5 Ubr: Versammlung der
confirmirten Mädchen von Psr . Lieber. (Zweite
Abtheilung.)

Katholische Kirche.
1. Pfarrkirche zum hl. Bonifatius.

Sonntag , 12. Jan . 1. Sonntag nach Epiphanie.
Erste heil. Messe 6, zweite 7, Militärgottes¬

dienst8, Kindergottesdienst9, Hochamt 10, letzte
bei«. Messe 11  SO Ubr.

Nachmittag« 2.15 Uhr Christenlehre mit An¬
dacht(503), 4.30 llbr Andacht für die Mitglieder
des 3. Orden« 0,1. Geist). . „ _ „

An den Wochentagensind die hell. Messen
um 6.30, 7.15, 7.45 und 9.30  Uhr . 7.45 Uhr
Schulmessen. ^ , .

Samstag 4 Uhr Salve . 4—7 und nach 8,
sowie Sonntag von 6 Uhr an Gelegenheit zur
Beichte.

2. Maria -Hilf -Kirche.
Frühmesse 6.30, zweite heil. Messe 8 Uhr,

Kindergottesdienst(hl. Messe mit Predigt) 9 Uhr;
Hochamt mit Predigt 10 Uhr. JL/nn,.s

Rachm.2.15Ul,r Christenlehre mitAndacht(32b).
An den Wochentagen sind die heil. Messen

um 7, 7.45 und 9.15 Uhr; 7.45 Ubr sind Schul¬
messen und zwar Dienstag und Freitag für die
Castellstraße-Schnle, Mittwoch n. Samstag für die
Lehrstraße- »nd Stiftstraße-Schule und die Institute.

Donnerstag Morgen 7 Ubr heil. Messem der
Schwesternhauskapelle, Blatterstraße 68.

Samstag Nachm. 4 Uhr Salve. 4—7 und nach
8 Uhr Gelegenheit zur Beichte.

Altkall,alischr Kirche . Schwalbacherstraße.
Sonntag, den 12. Jan ., Vorm. 10 Uhr: Amt

mit Predigt. W. Krimmcl. Psr.
Gvangelifch -lntkeril 'cher Mottesdienft,

Adelheidstraße 23.
Sonntag , den 12. Januar (1. Sonntag nach

Epiphaniasf Vorm. 90- Uhr: Predigtgoktesdienst.
Mittwoch, den 16. Januar . Abends 8' « Uhr:

Abendgottesdienst. Psr . Staude,imet,er.
Kaptisten -Meureinde . Oranienstr. 54, Hth. Pt.

Sonntag , den 12. Januar , Vormittags 90- u.
Nachmittags4 Ubr: Predigt.

Vorm. 11 llhr : Kindergottesdienst^
Nachm. 50- Uhr: Jungfrauen - ErbaunngS-

stnnde. v
Mittwoch. Abds.8"- Uhr: Bet- ». Bibelstunde.
Jedermann ist frenndlichst einqeladen. Zutritt

frei. Prediger C. Karbinskq.
Metkovisten -Wemeinde , Helenenstraße1. 1.Et.

Sonntag . 12. Jan ., Vorm. 10 Uhr: Predigt;
Vorm. 11 Uhr: SonniagSschulc; Abends 8 Uhr:
Predigt.

Dienstag, Abends 8 Uhr: Bibel- und Gebets-
stunde.

Donnerstag, Abends 8 Uhr : Jugendbund.
Jedermann herzlich willkommen.

Prediger Barnikel.
Heilsarmee , Frankenstraßc 13.

Jeden Abend 80- Ubr. Konntags auch Vorm.
10 Uhr: Verjammlung. Jedermann willkommen.

Rnsf,scher Gottesdienst.
Samstag Abend 5 Uhr: Abendgottesdienst. ,
Sonntag Vormittag 11 Uhr: Heil. Atesse.
Montag' (St,Ivester) 7 Uhr: Abendgottesdienst.
Dienstag (Neujahr) Vm. 11 Uhr: Heil. Messe.

Kleine Kapelle, Kapellenstraße 19.
Anglicnn Oiurcli of St . of

Canterburj ' .
Frankfurterstrasse 3.

Services.
Sundays: First Celebration 8.30. Mattins,

Choral Celebration »nd Sermon 11, Evensong and
Litany 5, and Public Instruction 6. (Subject in
December, Prayer Book.)

Week-days: Daily Mattins8,Celebration 8.26
except Mondays.

Wednegdays and Fridays : Mattins and
Litany 10.30, Celebration 11.

Evensong: on Fridays and Holy-days 6.
Choir Practice : Fridays at 5.
Library : Wed. and Fri . at 11.45.

Chaplain : Rev. E. J. Treble,Kftiser-Friedrich-Rins 36.

Dampfer-Fahrten.
Hamburg -Amerika -Linie.

(Generalvertr. der Gesellschaft: L. Rettenmayer,
Rheinstrasse 21.) E 329

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern finden statt : NachNewyork:
12./1. Postd. Brisgavia, 19./1. Postd. Pboenicia,
25 /l .Postd. Patricia , 2./2. Postd . Graf Waldersee,
9 /2. Postd. Palatia , 16. 2. Postd. Pennsylvania,
23./2. Postd. Pretoria , 2./3. Postd. Phoenicia, 6./B.
Schnellpostd. Deutschland. Nach Boston: 10./1.
Postd. Assvria, 23./1. Postd. Arcadia. Nach Balti¬
more: 24./1. Postd. Nubia, 11./2. Postd. Brisgavia.
Nach Philadelphia : 10./I. Postd. Assyria, 23./1.
Postd. Arcadia. Nach Portland (Maine): 10./1.
Postd. Assyria. Nach Cuba u. Ceutial-Amerika:
9./1. Postd. Ascania. Nach Jamaika und Colum¬
bien : 12.71. Postd. Calabria. Nach Neworleans:
15./1.Postd. Hoerde. Nach Hayti u. Venezuela:
15./1. Porid. Castilia. Nach Hayti und Mexico:
20./1.Postd. Galicia. Nach Ost-Asien: 20./1. Postd.
Freiburg, 30./1. Postd. Segovia.

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

Wilhelmstrasse 50.) F 329
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
5.-D. „HohenzoBern" nach Genua, 6. Jan . 7 Uhr
Nm. von Gibraltar . S.-D. „K. Wilhelm d. Gr.“
nach Newyork, 8. Januar 12 Uhr Mittags von
Southampton. D. „Köln“ nach Newyork, 6. Jan.
2 Uhr Nm. Scilly passirt . —- Cuba-, Brasil- und
La Plata-Linien: D. „Roland“ nach Lissabon,
Rotterdam, Antwerpen, Bremen, 6. Januar von
Funchal. D. „Trier“ nach Bahia, 6. Jan . von
Santos. D. „Norderney“ nach La Plata , 7. Jan.
von Corunna. D. „Mark“ nach La Plata , 8. Jan.
von Antwerpen. — Ost-Asien- und Australien-
Linien: D. „Stuttgart “ nach Hamburg, 8. Jan.
in Neapel. D. „Prinzess Irene“ nach Hamburg,
7. Jan . in Hongkong. D. „Prinz Heinrich“ n.
Ost-Asien, 6. Jan . in Nagasaki. D. „Sachsen“ n.
Ost-Asien, 7. Jan . von Genua. D. „Marburg“ 11.
Havre, Hamburg, 5. Januar von Port Said. D.
„Strassbuvg“ nach Hongkong, 7. Jan . von Shang¬
hai. D. „Königsberg" nach Ost-Asien, 3. Jan.
von Cuxhaven. D. „Freiburg “ nach Antwerpen,
6. Januar von Bremerhaven. D. „Rhein“ nach
Bremen, 8. Jan . von Antwerpen. D. „Neckar*
nach Bremen, 6. Jan . in Aden. D. „Bremen“ n
Australien. 6 Jan . in Genna.

Druck und Berlag der L. Schellend erg ' ichen Hof-Buchdruckerei in Wiesbad-»
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